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Abmeldeblatt für die Hundeabgabe 
gemäß § 4 Abs 9 NÖ Hundeabgabegesetz 1979, LGBI. 3702-0 in der geltenden Fassung 

 
 
 

1. Angaben zur Hundehalterin*Hundehalter 

Name  

Geburtsdatum  

Art und Nummer amtlicher 
Lichtbildausweis 

 

Hauptwohnsitz – Anschrift  

Nebenwohnsitz (falls Hund dort 
gemeldet wird) 

 

Telefon  

E-Mail Adresse  

Datum Haltungsbeginn  

 
 
 

1a. falls Halterin*Halter nicht Eigentümerin*Eigentümer ist 

Name  

Geburtsdatum  

Art und Nummer amtlicher 
Lichtbildausweis 

 

Adresse  

Telefon  

E-Mail Adresse  
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2. Angabe zum Hund 

Name des Hundes  

Rasse / Farbe  

Hinweis: Bei der Rassenabgabe „Mischling“ ersuchen wir Sie um genaue Angabe der 
betroffenen Rassen. 

Geschlecht  

Chip-Nummer  

Zeitpunkt der Änderung  

 
 

Grund der Abmeldung 

□󠆅  Tod des Hundes □󠆅  Wohnsitzwechsel 

□󠆅  Abgabe an Tierheim □󠆅  Abgabe an neue*n Hundehalter*in 

 
 

Name und Hauptwohnsitz einer*eines allfälligen neuen 
Hundehalterin*Hundehalters, Tierheim etc. 

Adresse, Telefonnummer 

 
 

Bei Abmeldung eines Hundes (Tod, Umzug, Abgabe) ist der Abgabenbehörde schriftlich eine Meldung 
zu erstatten und die Hundemarke abzugeben bzw. wenn dies nicht möglich ist in der Meldung 
Auskunft über den Verbleib zu erstatten. 
Solange die Meldung nicht erfolgt ist, besteht die Abgabenpflicht weiter (§ 4 Abs 9 leg. cit.). 
 
 
 
 
 
 
_____________________________   ________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Hundehalterin*Hundehalters 
 
 
 
 
Datenschutz-Hinweis: 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die in diesem Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung des 
Antrages von der Gemeinde Gnadendorf gespeichert und verarbeitet werden. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die in diesem Antrag enthaltenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung an 
andere Behörden weitergegeben werden, sofern es die Bearbeitung des Antrages erfordert. 
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausnahmslos im Rahmen der dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 
der Datenschutz-Grundverordnung und dem Datenschutz-Anpassungsgesetz in der geltenden Fassung. 


